
ARTIKEL 1 (SCHUTZ DER MENSCHENWÜRDE) (1) DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTAS

IST VERPFLICHTUNG ALLER STAATLICHEN GEWALT. (2) DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SIC

UNVERÄUSSERLICHEN MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLICHEN GEM

RECHTIGKEIT IN DER WELT. (3) DIE NACHFOLGENDEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBU

SPRECHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES RECHT. ARTIKEL 2 (PERSÖNLICHE FREIHEIT) 

FALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UN

ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ VERSTÖSST. (2) JEDER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UN

FREIHEIT DER PERSON IST UNVERLETZLICH. IN DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINE

ARTIKEL 3 (GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ) (1) ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GL

ICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBE

UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACHTEILE HIN. (3) NIEMAND DARF WEG

MUNG, SEINER RASSE, SEINER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBE

ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEI

WERDEN. ARTIKEL 4 (GLAUBENS- UND BEKENNTNISFREIHEIT) (1) DIE FREIHEIT DES GLAU

RELIGIÖSEN UND WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVERLETZLICH. (2) DIE U

GEWÄHRLEISTET. (3) NIEMAND DARF GEGEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER

REGELT EIN BUNDESGESETZ. ARTIKEL 5 (FREIE MEINUNGSÄUSSERUNG) (1) JEDER HAT DA

UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND SICH AUS ALLGEMEIN ZUGÄNGLICH

EN. DIE PRESSEFREIHEIT UND DIE FREIHEIT DER BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUN

ZENSUR FINDET NICHT STATT. (2) DIESE RECHTE FINDEN IHRE SCHRANKEN IN DEN VORSC

GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JUGEND UND IN DEM RECHT DER PER

SCHAFT, FORSCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE ENTBINDET NICHT 
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Doppeljubiläum: 
70 Jahre Grundgesetz – 70 Jahre Walhalla Fachverlag

Am 23. Mai 2019 ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
70 Jahre alt. Es ist das Fundament unseres Staates, unseres Zusammen-
lebens, in dem es die grundlegenden Prinzipien wie Demokratie, Rechts- 
und Sozialstaat festlegt. 

An den Anfang des Grundgesetzes hat der Verfassungsgeber bewusst die 
Grundrechte gestellt; sie beginnen mit den Sätzen in Art. 1: „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Es folgen weitere wichtige Rechte 
wie etwa das Grundrecht auf Leben, auf Gleichheit vor dem Gesetz, 
Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, Meinungsfreiheit, die Versammlungs-
freiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Recht auf freie 
Berufswahl und das Eigentumsrecht. Diese Grundrechte (Art. 1–19) sind 
Kernbestandteil unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

In einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft sind diese Frei-
heits- und Gleichheitsrechte fundamental für ein friedliches Zusam-
menleben und ein demokratisches Miteinander.

Kennen Sie aber Ihre Grundrechte wirklich? Wissen Sie, was „Mei-
nungsfreiheit“ umfasst und wo die Grenzen sind? Und was ist mit dem 
Recht auf informelle Selbstbestimmung eigentlich gemeint?

Diese und viele weitere Fragen möchten wir mit dieser „Jubiläumsaus-
gabe“ klären. Da der runde Geburtstag des Grundgesetzes in das gleiche 
Jahr fällt wie unsere Verlagsgründung, haben wir Ihnen mit diesem 
Buch eine Arbeitshilfe zusammengestellt – natürlich in gewohnter 
„WALHALLA-Qualität“: Fachwissen praxisnah und einfach erklärt!

Wir danken unserem Autor Prof. Dr. Schade, dass wir die Erklärungen 
der Grundrechte seinem Kommentierungsband „Grundgesetz mit Kom-
mentierung“ entnehmen durften. Prof. Dr. Schade war Verfasser zahl-
reicher Fachbücher für Politik und Geschichte und ein Kenner unseres 
Verfassungsrechts. Er hatte zuletzt eine Gastprofessur an der Univer-
sität Magdeburg inne. Als Lehrender war es stets sein Bestreben, kom-
plizierte Sachverhalte verständlich und praxisgerecht darzustellen.



8    Doppeljubiläum: 70 Jahre Grundgesetz – 70 Jahre Walhalla Fachverlag 

Wer mehr über unseren Verlag und dessen Geschichte erfahren möchte, 
dem sei unsere Homepage ans Herz gelegt. Unsere Entwicklung vom 
Nachkriegsverlag hin zu einem modernen Medienhaus – wir zählen 
heute zu den 100 größten Verlagen des Landes – kann in unserer Ver-
lagschronik nachgelesen werden: www.WALHALLA.de/verlagschronik

Ihr WALHALLA Fachverlag

http://www.walhalla.de/verlagschronik


Die Grundrechte

      Der in diesem Buch dargestellte Grundrechtskatalog gehört zum unver-
zichtbaren Kernbestand der  freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung  Deutschlands .

 Die Grundrechte werden üblicherweise eingeteilt in die: 

 1.   Freiheitsrechte , das sind die historisch ältesten, die auch Abwehrrechte 
(gegen den Staat) genannt werden, z. B. in Art.  2 ,  

 2.   Gleichheitsgrundrechte , z. B. in Art.  3  und die  
 3.   Leistungsgrundrechte , z. B. in Art.  6 . 

 Die Grundrechte spiegeln eine  objektive Wertordnung  wider, die als 
Richtschnur für alles staatliche Handeln gilt. Einige von ihnen sind 
auch sog.  institutionelle Gewährleistungen , d. h. der Staat muss die be-
treffende Rechtsform erhalten und schützen, z. B. das Privateigentum 
(Art.  14 ). 

 Umstritten ist die sog.   Drittwirkung  der Grundrechte, inwieweit gelten 
sie also nicht nur in den Beziehungen zwischen der öffentlichen Hand 
und dem einzelnen Bürger, sondern auch im Rechtsverkehr der Privatper-
sonen untereinander. Nach dem Wortlaut des Grundgesetzes (GG) scheint 
eine  unmittelbare Drittwirkung  z. B. bei Art. 9 Abs.  3  Satz 2 vorzuliegen, 
nachdem Abreden zur Einschränkung der Koalitionsfreiheit rechtswidrig 
sind. Die herrschende Meinung spricht mehr von einer  mittelbaren Dritt-
wirkung  oder   Ausstrahlungswirkung  für das Privatrecht, z. B. für die Inter-
pretation zivilrechtlicher Generalklauseln wie etwa dem Treu und Glau-
ben in § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)  . Man spricht auch von 
einer solchen auf Privatverträge, wenn Frauen gegenüber Männern auf-
grund ihres Geschlechts nicht benachteiligt werden dürfen. 

 Kein Grundrecht gilt absolut und uneingeschränkt. Die wichtigsten 
Schranken sind: 

 1. Der   Gesetzesvorbehalt , nach dem das Nähere durch ein Gesetz geregelt 
wird, z. B. Art. 4 Abs.  3 . Dabei hat der Gesetzgeber den Grundsatz der 

http://z.bb/
http://z.bb/
http://z.bb/
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Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. In diesen Bereich fallen auch 
Gesetze über „besondere Gewaltverhältnisse“, z. B. bei Beamten und 
Soldaten. 

 2.   Verfassungsimmanente Schranken , was bedeutet, dass ein Grundrecht 
begrenzt wird, weil es mit einem Grundrecht eines anderen kollidiert. 
Dabei muss eine Güterabwägung im Einzelfall erfolgen, welches 
Grundrecht das höherrangige ist. So muss das Recht auf freie Reli-
gionsausübung des einen zurücktreten, wenn es um den Schutz 
des Lebens eines Dritten geht, z. B. die von den Eltern verweigerte 
Bluttransfusion für ihr lebensgefährlich erkranktes Kind. 

 3.   Verfassungsrechtskollision , bei der ein Grundrecht mit einem anderen 
Verfassungsgebot in Widerspruch gerät, wie z. B. die Anerkennung der 
Enteignungen zwischen 1945 und 1949 durch die Sowjetunion, um 
auf diese Weise ihre Zustimmung zur Wiedervereinigung von 1990 zu 
erhalten – unbeschadet der historisch offenen Frage, ob die sowjetische 
Siegermacht tatsächlich dies als unabdingbar angesehen hat. 

  Grundrechte  binden die gesamte öffentliche Hand als  Grundrechtsver-
pflichteten , der diese zu beachten hat. Sie verlangen vom Staat, diese 
Grundrechte zu schützen. 

  Grundpflichten  kennt das GG, was vielfach als Mangel empfunden 
wird, im Gegensatz zu der Fülle von Grundrechten nur wenige. Sie sind 
in den Art.  5 ,  6 ,  12 ,  12a  und  14  genannt.    

http://z.bb/
http://z.bb/
http://z.bb/
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